
Antrag Abwasser     
Stand 2016-05 

  
 
 

                 Kundennummer:  

 
         

  

 
Zweckverband KÜHLUNG 
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung 
Kammerhof 4 
18209 Bad Doberan 
 

 

 

 

ANTRAG 
auf Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
- Bearbeitung nur in Verbindung mit dem Erhebungsbogen möglich- 
 
Unter Anerkennung der Bestimmungen der Entwässerungssatzung beantrage/n ich/wir für das 
Grundstück: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
PLZ, Ort, Ortsteil Straße, Haus-Nr.  

die  erstmalige Herstellung 
  Herstellung eines Zweitanschlusses 
  Erneuerung/Änderung/Wiederinbetriebnahme 
 

eines Anschlusses an die öffentliche 
 

 Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
 Niederschlagswasserbeseitigungsanlage 

Die Anlage soll im Trennsystem (Schmutzwasser getrennt vom Niederschlagswasser) ausgeführt 
werden. 
 

Fällt Abwasser aus gewerblicher Nutzung (z.B. aus gastronomischen Einrichtungen, Werkstätten 
ect.) an?  
 

 Ja (detaillierte Angaben zur Art und geplanten Ableitung) 

  Nein 
 
Fällt Abwasser aus Regenwassernutzungsanlagen an?          

 Ja 
  Nein 

 
Die öffentliche Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung soll nicht in Anspruch genommen 
werden, weil: 

 für Niederschlagswasser kein Anschluss an die Kanalisation vorhanden ist. 
 das gesamte Niederschlagswasser auf dem Grundstück verrieselt/versickert oder anderweitig 

      abgeleitet wird  (in diesem Fall ist ein Nachweis der fachgerechten Verbringung des Nieder- 
      schlagswassers bzw. der Art der anderweitigen Ableitung mit Lageplan vorzulegen) 
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Wird die öffentliche Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung, zur Ableitung von Dränage-
wasser in Anspruch genommen? 
 

 Ja (Lageskizze mit Verlauf der Leitungen beifügen)  

 Nein 
 

 
Angaben zur Bebauung und Versiegelung des Grundstückes 

Hinweis: Die Maße bitte nach Draufsicht bzw. Gebäudegrundfläche aller Gebäude angeben. 
 

 

Bezeichnung/ Beschreibung Gesamtfläche 
davon ist/soll an die  
Kanalisation ange-
schlossen werden 

 

 
1. Bebaute Flächen (z.B. Wohngebäude, Garage u.ä.): 

a)  Dachflächen ohne Regenspeichereffekt: 
(z.B. Dachabdeckungen, Schiefer, Ziegel, Dachpappe u.ä.)   m² 

 
b)  Dachflächen mit Regenspeichereffekt: 

(z.B. Kiesdächer, begrünte Dachflächen, Reetdach u.ä.)  
 m² 

 
2. Befestigte Flächen (z.B. Höfe, Privatstraßen, Wege, Terrassen, Parkplätze u.ä.): 

a)  Vollversiegelte Flächen: 
(z.B. Beton-/Asphaltdecken, Pflaster mit Fugenverguss 
u.ä.) 

  
m² 

 
b)  Starkversiegelte Flächen: 

(z.B. Platten und Pflaster ohne Fugenverguss u.ä.)  
 m² 

 
c)  Geringversiegelte Flächen: 

(z.B. Rasengitter, Sickersteine u.ä.)  
 m² 

 

 
Bebaute (1.) und befestigte (2.) Flächen, die an Niederschlagswasserrückhalteanlagen angeschlos-
sen werden und über einen Überlauf zur Kanalisation verfügen: 
(z.B. Regenwassernutzungs-, Regenwasserversickerungs- u. Regenwasserverrieselungsanlagen) 
 

 
Flächenangabe: 

 
m² 

  
Nutzbares Volumen der Rückhalteanlage: 
(bitte auf volle m³ auf- bzw. abrunden) 

 m³ 

 

Bitte Art angeben:  …………...………..…………...………..…………...………..…………...……….............. 
 

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen dem Antrag bei: 
 
 Lageplan 1x Lageplan bzw. Lageskizze (A4 Format) mit Darstellung der Gebäude, versiegel-

ten Flächen, Leitungsführung und dem Standort des Kontrollschachtes. 
Bei Änderungen/Erneuerungen ist die alte und neue Leitungstrasse anzugeben. 

 Kopien von bestehenden Leitungsrechten (im Grundbuch) bzw. Vereinbarungen zu gemeinsamen  
   Hausanschlüssen beifügen 
 
Ich versichere/Wir versichern hiermit, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen erklärt zu haben. Au-
ßerdem werde ich jede Änderung der bebauten (1.) und befestigten (2.) Fläche innerhalb eines Monats nach 
Fertigstellung dem Zweckverband KÜHLUNG mitteilen. 
 

 

…………...……………………      …………...………………………  

Ort, Datum       Unterschrift  
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E R H E B U N G S B O G E N  (Bestandteil der Anträge Trink- und Abwasser) 
Zur Erhebung des Anschlussbeitrags für Trinkwasser und Schmutzwasser 

Entsprechend den Beitragssatzungen benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen zu Ihrem 
Grundstück: 

Grundstücksangaben: 
 
____________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort, Ortsteil Straße, Haus-Nr. des anzuschließenden Grundstücks 

Grundbuch- 
Blatt-Nr.: ……………. Gemarkung: ………………………Flur: …….. Flurstück/e: ………………… 
 
Grundstücksfläche lt. Grundbuch:………………….… m² 

Grundstücksbreite an der Straße:……………………. m Grundstückstiefe: …………………… m 
 
Die bauliche Ausnutzung des Grundstücks beträgt: 
(Bitte nur ausfüllen, wenn das Grundstück im Bebauungsplan liegt.) 

nach dem Bebauungsplan Nr.: ………der Gemeinde ……………………………GFZ …………… 

 

Ist bzw. wird das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen:  Ja  Nein 

 
Angaben zur Ermittlung der vorhandenen Geschossflächenzahl auf dem Grundstück: 
(Grundlage Baunutzungsverordnung und Landesbauordnung von Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den Beitragssatzungen 
 des Zweckverbandes KÜHLUNG). 

1. Außenmaße des Wohn- bzw. Haupthauses in m: ……………………………………………………….. 

2. Anzahl der Vollgeschosse: ……………… 

3. Wie viele m² des Kellergeschosses werden zu Wohn- bzw. Gewerbezwecken genutzt? ……………… 

4.1 Deckenhöhe des Kellergeschosses in m: ……………… 

4.2 Abstand zwischen Geländeoberkante und Deckenhöhe des Kellergeschosses in m: ……………… 

5.1 Wie viele m² des Dachgeschosses weisen eine Deckenhöhe zwischen 1 m und 2 m auf? ……………… 

5.2 Wie viele m² des Dachgeschosses weisen eine Deckenhöhe von 2 m und mehr auf? ……………… 
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Außenmaße weiterer Gebäude auf dem Grundstück und Anzahl der Vollgeschosse, wie z.B. 1 :oder  2 : 

Ferienhaus:………………………………..  Gartenhaus:……………………………….  

Wirtschaftsgebäude:……………………...          Stall/Scheune:………………………………  

Garage: ………………………………..  Ist die Garage freistehend?  Ja  Nein 

Sonstige Gebäude: ……………………...  

 
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen dem Erhebungsbogen bei: 
 
� Lageplan: 1x Lageplan (Format A4) oder Lageskizze  

� Katasterplan: 1x aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Kopie) 

� Eigentumsnachweis: 1x Kopie der Seiten aus dem aktuellen Grundbuch als Eigentumsnachweis 
mit Flur, Flurstück, Grundstücksgröße, Name des Eigentümers und ggf. Mit-
eigentumsanteile (wenn noch keine Grundbucheintragung vorliegt, die ent-
sprechenden Seiten aus dem Kaufvertrag). 

 

Vor- und Zuname der/des 
Eigentümer/s 

aktuelle postalische Anschrift 
Telefon 

(bitte unbedingt angeben, da für 
Terminabstimmung erforderlich) 

   

   

   

   

 
 
Ich, Herr/Frau ............................................. …….als Grundstückseigentümer lt. Grundbuch/Antragsteller 
                      (Vor- und Zuname) (nicht zutreffendes streichen) 
bestätige hiermit, die Anschlussbeiträge an den ZVK zu zahlen. 
 

 
Ichversichere/Wir versichern hiermit, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen erklärt zu 
haben. 
 
…………...…………………… …………...………………………  
Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer/ Antragsteller 
 Vor- und Zuname  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie gemäß § 12 Kommunalabgabengesetz M-V (i.d.F.v. 
30.03.2005 GVOBl. S. 91 ff.) i. V. m. §§ 90 u. 93 der Abgabenordnung verpflichtet sind, die gefor-
derten Auskünfte zu erteilen. 

Bei eventuell auftretenden Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZVK gern 
zur Verfügung. Sprechzeiten in den Räumen des ZVK, Kammerhof 4, 18209 Bad Doberan: 
Dienstag und Donnerstag von 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Uhr. 


